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Elf Bischöfe. Eine Frage
Pfarrer A. missbrauchte Kinder, der Staat verurteilte ihn zweimal. Aber die Kirche ließ ihn in seiner Vertrauensposition – und das über Jahrzehnte. 

Wer hat das zugelassen? Christ&Welt hat den Fall rekonstruiert VON RAOUL LÖBBERT

D
ieser Fall ist einzigartig. Und typisch zu-
gleich. Einzigartig, weil es um das Leben 
eines Mannes geht – eines charismatischen 
Geistlichen namens A., der wiederholt 
Kinder missbrauchte. Zweimal wurde A. 
verurteilt, landete im Gefängnis und blieb 
doch stets Priester, nahm am Gemeinde-

leben teil, feierte Gottesdienste, leitete die Jugendarbeit, betreu-
te Ministranten. Und tat es wieder. 

Einzigartig ist dieser Fall aber auch, weil er in drei Bistümern 
spielt, sich über fast sechs Jahrzehnte erstreckt und neun Bischö-
fe auf die eine oder andere Weise in ihn verwickelt sind, dazu 
zwei Personalchefs, die erst später zu Bischöfen geweiht wurden. 
Sie alle tragen Verantwortung. Ein Täter, elf Bischöfe. 

Im Auftrag der zwei Bistümer Essen und Köln haben sich mit 
A. jeweils Gutachter beschäftigt. Beide Gutachten liegen 
Christ&Welt vor. In Münster untersucht eine Historikergruppe 
derzeit den Fall im Rahmen einer groß angelegten Studie, die 
nächstes Jahr erscheinen soll. C&W sprach mit den Wissen-
schaftlern, außerdem mit Interventionsbeauftragten, Zeitzeugen, 
Vorgesetzten. Sie alle lässt der Fall nicht los. An ihm kann man 
nachvollziehen, welche Ursachen der sexualisierten Gewalt in der 
katholischen Kirche zugrunde liegen. Im Fall A. stecken in sehr 
drastischer Weise Fragen, die über den Einzelfall hinausreichen: 
Wie war das möglich? Wer übernimmt Verantwortung?  

Doch der Reihe nach.

Im Februar 1960 wird A. im Erzbistum Köln zum Priester 
geweiht. Damals heißt der Erzbischof Josef Frings und ist bei den 
Kölnern derart beliebt, dass sein Name in der Domstadt noch 
heute mythisch verklärt wird. Nach der Weihe erhält A. seine 
erste Stelle als Kaplan in Köln-Weidenpesch. Aber dann werden 
Gerüchte laut, wie es in einem unveröffentlichten Sondergutach-
ten der Münchner Anwaltskanzlei Westpfahl, Spilker, Wastl vom 
1. August 2019 heißt. Die Kanzlei arbeitet zu dieser Zeit bereits 
im Auftrag des Erzbistums den Kölner Missbrauchsskandal auf, 
jenes ambitionierte Projekt, das später der Kardinal Rainer Maria 
Woelki unter Verschluss halten wird. Damals gibt Köln auch fe-
derführend das Sondergutachten zu A. in Auftrag. Die Bistümer 
Essen und Münster sind ebenfalls beteiligt, sie liefern Akten zu.

In Weidenpesch soll A. vier Jungen im Alter zwischen 13 
und 14 Jahren aufgefordert haben, sich in seinem Beisein zu 
entkleiden. A. räumt die Taten angeblich ein. Ein zweites Gut-
achten des Bistums Essen durch die Anwaltskanzlei Axis, das 
diese Woche erscheint, bestätigt jetzt: »Ab Ende 1963 gibt es 
mehrfach Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs gegen ihn.« 

Kurz nachdem die Vorwürfe laut werden, wird A. versetzt, in 
eine Gemeinde im Kölner Stadtteil Porz. Ein Muster entsteht: 
Immer wenn die Taten A.s zum Problem für die Bistumsverant-
wortlichen werden, muss A. den Dienstort oder das Bistum 
wechseln. Aus den Augen, aus dem Sinn.

In Porz bleibt der Kaplan einige Jahre. Dann bekommt er 1970 
seine erste Pfarrei, in Essen-Kettwig, sie gehört noch zum Erzbis-

tum Köln. Das Sondergutachten der Kanzlei Westpfahl, Spilker, 
Wastl hält fest: »Den vorliegenden Unterlagen lässt sich nicht 
entnehmen, dass den zurückliegenden Vorgängen in diesem Zu-
sammenhang irgendeine Bedeutung beigemessen worden wäre.«

1969 wird Joseph Höffner Erzbischof von Köln, bald Kardinal 
und angesehener Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. 
Die CDU/CSU im Bundestag sollte später einen Parlamentarier-
kreis nach ihm benennen. Das Gutachten von Westpfahl, Spilker, 
Wastl ist sich sicher: Höffner wusste früh über A. Bescheid. 

Wieder wird der Priester auffällig, und diesmal bleibt es nicht 
bei Gerüchten. 1972 wird er verhaftet, wegen »eines sexuellen 
Vergehens an zwei männlichen Jugendlichen«, wie es im Essener 
Gutachten heißt. Auf Intervention des Kölner Generalvikariats 
wird der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. A. 
wird beurlaubt. Er begibt sich ins Kloster nach Maria Laach. 
Doch die Intervention seiner Vorgesetzten rettet ihn diesmal 
nicht. Im August 1972 wird er wegen »fortgesetzter Unzucht 
mit Kindern in Tateinheit mit fortgesetzter gleichgeschlechtli-
cher Unzucht mit Minderjährigen und mit Abhängigen« zu ei-
ner Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt.

Wären die Taten von Pfarrer A. zu verhindern gewesen? Jahr-
zehnte später, 2008, meldet sich ein Mann beim Erzbistum 
Köln und will genau das wissen. Er gibt an, Anfang der Sechzi-
gerjahre im Kindergarten von A. missbraucht worden zu sein. 
Seine Frage: Waren den Verantwortlichen in Köln bereits vor 
dem Wechsel A.s nach Kettwig die Vorwürfe aus den Sechziger-

jahren bekannt? Der Brief landet im Generalvikariat schließlich 
auf dem Schreibtisch des Hauptabteilungsleiters Seelsorge-Per-
sonal zur Beantwortung. Der heißt 2008 Stefan Heße. Heute ist 
er Erzbischof von Hamburg. 

Heße antwortet dem Mann, dass »in der fraglichen Zeit ledig-
lich aus der Personalakte hervorgeht, dass Kaplan A. zum 
02.02.1964 in der Pfarrei St. Josef in Köln-Porz eingesetzt wur-
de. Während dieser Zeit wurden den Verantwortlichen keine 
diesbezüglichen Beschwerden bekannt.« So steht es im Gutach-
ten von Westpfahl, Spilker, Wastl. Doch warum erwähnt der Per-
sonalchef nicht die Gerüchte aus A.s Zeit als Kaplan in Köln-
Weidenpesch? Auf Nachfrage sagt Heße heute, er habe 2008 den 
Briefschreiber über A.s Taten in Kettwig und die Verurteilung 
informiert. Und die Vorwürfe aus den Sechzigerjahren? »Nach 
meiner Erinnerung habe ich in der Personalakte des Priesters 
keine Hinweise auf derartige Gerüchte gefunden. Auch im Übri-
gen hatte ich davon keine Kenntnis.«

Kann das sein? Möglicherweise lagen Heße nicht alle Akten 
zu A. vor oder er prüfte die vorhandenen nicht genau genug. 
Tatsächlich herrschte in vielen bischöflichen Personalabteilun-
gen das Chaos. 

Wenn eine Institution in der Lage ist, 2000 Jahre zu überle-
ben, so heißt es gerne, dann muss sie hochprofessionell organi-
siert sein. Die Wahrheit lautet: Halbprofessionell geht’s auch. 
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Elf Bischöfe sind in den Fall des Priesters A.  
verwickelt, der immer wieder Kindern und Jugendlichen 
sexualisierte Gewalt antat. Trotzdem durfte er weiter 
arbeiten, in den Bistümern Köln, Münster und Essen. 
Zwei der elf Oberhirten trugen dort Verantwortung 
als Personalchef oder Generalvikar und stiegen erst 
später zu Bischöfen auf. Bis 2019 bemühte sich keiner 
der elf Männer um ein kirchenrechtliches Verfahren 
gegen A. Oberste Reihe von links: Josef Frings (†),  
Joseph Höffner (†), Heinrich Tenhumberg (†),  
Reinhard Lettmann (†). Mittlere Reihe: Joachim  
Meisner (†), Hubert Luthe (†), Werner Thissen,  
Felix Genn. Untere Reihe: Franz-Josef Overbeck,  
Rainer Maria Woelki, Stefan Heße.
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Zumindest wenn man Lehrsätze hat, die den Laden zusammenhal-
ten. Einer lautet: Der Priester ist ein kleiner Stellvertreter Christi. 
Deshalb dürfen Laien nicht über ihn richten und nur Priester die 
Personalakten von Priestern führen. Dafür ausgebildet oder befähigt 
sind sie oft nicht. Das Ergebnis: ein Wildwuchs aus Papier. Über ein 
und denselben Priester gibt es oft mehrere teils geheime Akten, die 
alle zehn Jahre oft auch noch vernichtet wurden. 

Hinzu kommt: Was an Aktenmaterial die Säuberungen und Zeit-
läufte überlebte, ist oft in furchtbarem Zustand, ohne Datum, in 
nichtchronologischer Reihenfolge, handschriftlich und ohne Unter-
schrift. Oder mit den Worten der Essener Gutachter: »Eine Trans-
parenz in der Causa A. ist aufgrund der unbefriedigenden Akten-
führung nur sehr eingeschränkt erreichbar. (...) Wer welches Doku-
ment in den Akten hat oder auch nicht, scheint dem Zufallsprinzip 
geschuldet.«

So viel lässt sich rekonstruieren: Noch während seiner Haft in der 
Justizvollzugsanstalt Münster nimmt A. Kontakt zur Münsteraner 
Bistumsverwaltung auf. Er will wieder Pfarrer sein. Dabei beschei-
nigt 1972 ein fachärztliches Gutachten A. eine »manifestierte Pädo-
philie«, was dem Kölner Generalvikariat unter Höffner angeblich 
bekannt war. Dafür spricht: Höffners Generalvikar Peter Nettekoven 
will A. nicht mehr in der Seelsorge einsetzen. Das verspricht er im 
Hinblick auf ein Gnadengesuch, das darum bittet, A.s Reststrafe zur 
Bewährung auszusetzen. »Kirchlicherseits werde dem A. eine Auf-
gabe außerhalb der Seelsorge zugewiesen und dafür gesorgt werden, 
dass dieser nicht mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat«, be-
richtet das Sondergutachten von Westpfahl, Spilker, Wastl.

Ein kirchliches Strafverfahren wird nicht eingeleitet – es wird 
»pflichtwidrig unterlassen«, wie die Gutachter später feststellen. 
Stattdessen will man A. loswerden. Schon wieder.

A ls er 1973 aus dem Gefängnis kommt, wird der Pro-
blempriester nach Münster ausgeliehen. Dort heißt der 
Bischof Heinrich Tenhumberg und braucht Seelsorger. 
Schon damals mangelte es an Priestern, ein Pfarrer ohne 
Beschäftigung war begehrt. Ein »psychotherapeutischer 

Vertrauensmann« des Bischofs empfiehlt einem Aktenvermerk zu-
folge »dringend« den Einsatz A.s in der Seelsorge. Wussten die Ver-
antwortlichen in Münster nichts von der Einsatzempfehlung aus 
Köln? Das Essener Gutachten stellt fest: »Eine Kooperation oder 
auch nur Abstimmung zwischen den drei betroffenen Bistümern ist 
bis zum Mai 2019 nach Aktenlage kaum festzustellen.« 

Dennoch gibt es für Westpfahl, Spilker, Wastl keinen »vernünfti-
gen Zweifel«, dass die Hintergründe A.s Bischof Tenhumberg und 
dessen Generalvikar »im Detail« bekannt gewesen seien. Nicht nur 
ihnen. Die Historiker der Universität Münster bestätigen: A. tausch-
te sich noch während seiner Haftzeit mit Münsteraner Personalver-
antwortlichen aus. Das Wissen war also da, nur wurde es ignoriert 
oder nicht abgerufen.

Das Resultat: Frisch auf freiem Fuß, wird A. Aushilfsseelsorger 
in der Pfarrei St. Bernhard in Bocholt. Das Versprechen, das die 

Kirche dem Staat gegeben hat, damit er Gnade walten lässt: Es wird 
gebrochen. 

In den folgenden Jahren soll er beiden Gutachten zufolge Kontakt 
zu Strichjungen und minderjährigen Prostituierten während einer 
Reise nach Sri Lanka haben. 1974 wird A. erneut verhaftet, diesmal 
»aufgrund des Verdachts von sexuellem Vergehen an Jugendlichen 
während seiner zweiten Kaplanstelle in Köln«, wie die Anwälte der 
Kanzlei Axis im Essener Auftrag schreiben. Ort und Zeit sind von 
Bedeutung: Schließlich betreffen die Vorwürfe genau die Jahre, aus 
denen den Kölner Verantwortlichen, dem Schreiben Heßes von 2008 
zufolge, angeblich »keine diesbezüglichen Beschwerden« bekannt ge-
wesen seien. 14 Tage sitzt A. in Untersuchungshaft. Doch Anklage 
wird nicht erhoben. Warum nicht? Die Akten schweigen.

Wieder wird A. versetzt. Diesmal in die Schulverwaltung des Ge-
neralvikariats Münster. Doch da bleibt er nur kurz. 1975 wird er 
Aushilfspriester in Westerkappeln, einer ländlichen Großgemeinde, 
in der damals bereits gelebt wurde, was heute Alltag ist: Überforder-
te Priester verbringen praktisch so viel Zeit im Auto wie mit der 
Seelsorge. Kurz: A. wird mit offenen Armen willkommen geheißen.

Ein ehemaliges Gemeindemitglied erinnert sich: A. sei ein charis-
matischer und beliebter Seelsorger gewesen. Er engagiert sich in der 
Jugendarbeit, betreut Ministranten, geht auch mal mit den Jungs 
zum Schwimmen. Als Anhänger der Schönstatt-Bewegung, einer 
geistlichen Gemeinschaft um den 2020 wegen sexueller Übergriffe in 
die Kritik geratenen Pater Josef Kentenich, habe A. nie viel auf tra-
dierte Hierarchien gegeben. Das kommt an. Nein, von der Vorstrafe 
A.s habe in der Gemeinde keiner etwas gewusst. Aber vielleicht traute 
sich auch nur niemand etwas zu sagen. Das Thema Missbrauch ist 
schambesetzt. Das gilt für die Betroffenen, aber auch für das Umfeld.

Nach drei Jahren wird A. 1978 wieder versetzt, diesmal nach Reck-
linghausen. Und 1986 erneut, nach Moers. In jenen Jahren heißt der 
Bischof von Münster Reinhard Lettmann, sein Generalvikar ist Wer-

ner Thissen. Der wird später Erzbischof von Ham-
burg und ist Vorgänger Heßes. Ja, die katholische 
Welt ist klein. Dieselben Namen begegnen einem 
immer wieder. In der Chefetage besonders.

Zwei Jahre nach seiner Versetzung nach Moers 
wird A. erneut verhaftet. Die Polizei hatte A. am 
Güterbahnhof Duisburg mit einem minderjährigen 
Stricher im Gebüsch erwischt. Wieder Untersu-
chungshaft. Diesmal kommt es zur Anklage. Pfarrer 
A. werden, wie die Historiker der Universität Müns-
ter bestätigen, sieben Missbrauchstaten an vier Op-
Fern zur Last gelegt. Drei Opfer sind Stricher, ein 
Opfer stammt aus A.s Gemeinde, das jüngste ist 
zehn Jahre alt. Ein psychiatrisches Gutachten be-
scheinigt A. eine »deviante, mithin abnorm trieb-
hafte Persönlichkeit« mit einer »fixierten homophi-
len Pädophilie«. Das Urteil fällt selbst für die dama-
lige Zeit äußerst milde aus: zwei Jahre auf Bewäh-
rung. Ein kirchliches Strafverfahren ist eigentlich 
Aufgabe des Erzbischofs von Köln, befinden die 
Anwälte von Westpfahl, Spilker, Wastl. Schließlich 
ist A. sein Leben lang inkardinierter Priester des Erz-
bistums.

Im Jahr 1988 hat Papst Johannes Paul II. gera-
de einen neuen Kölner Erzbischof ernannt. Er 
heißt Joachim Meisner. Aber wie sein Vorgänger 
Höffner lässt Meisner A. weiterarbeiten. Der Kar-
dinal habe von A.s Taten genauso wie von dessen 
Uneinsichtigkeit gewusst, schreiben Westpfahl, 
Spilker, Wastl. Doch er habe »pflichtwidrig so-
wohl auf jegliche Sanktionierung (…) kirchlicher-
seits als auch auf Maßnahmen zum Schutz gefähr-
deter Kinder und Jugendlicher verzichtet«. 

Stattdessen: Versetzung. Diesmal zurück ins 
Erzbistum. A. wird Altenheimseelsorger in Köln. 
Er muss sich einer Therapie unterziehen. Doch 
diesmal geht der Wechsel nicht leise über die Büh-
ne. In Moers, wo A. zuletzt tätig war, erzählt man 
sich noch lange Geschichten über ihn, erinnert sich 
Peter Frings, Interventionsbeauftragter des Bistums 
Münster. Die Geschichten verselbstständigen sich 
und gehen auf Reisen. Nach Essen etwa.

Bleiben wir noch einen Moment in Münster. 
2019 werden dort neue Vorwürfe laut gegen A. Sie 
betreffen seine Zeit in Westerkappeln. Lang ist das 
her. Aber auf einmal ist sie da, die Empörung der 
Laien. Die Bistumsverantwortlichen sollen sich er-
klären. Das gab’s noch nie in dieser Geschichte. 
Und tatsächlich erklärt sich einer. Bei einer Ge-
meindeveranstaltung gibt Stefan Zekorn, Münste-
raner Weihbischof und früherer persönlicher Se-
kretär von Bischof Lettmann, zu, bereits seit 1984 
von den Taten A.s gewusst zu haben. Die Worte 
Zekorns lösen ein Beben aus. Auch Werner This-
sen, früher Generalvikar, erklärt sich, und zwar per 
Videobotschaft. »Unbedarft« seien er und die 
Münsteraner Verantwortlichen beim Thema Miss-
brauch gewesen. Man habe den Beteuerungen der 
betroffenen Priester zu schnell und zu viel vertraut. 
Thissen ist ein besonnener Mann. Im Video wirkt 
er ratlos, hilflos, naiv: »Wir sahen nicht die ganze 
Weite des Problems.« Unbedarftheit ist bequem. 
Rückblickend besonders. In Kombination mit 
Macht, das lehrt der Fall A., verliert sie die Un-
schuld, wird zur Fahrlässigkeit.

Nach der Versetzung in die Altenseelsorge wird 
es mehr als ein Jahrzehnt still um A. Er geht in den 
Ruhestand und will 2002 ins Ruhrbistum Essen. 
Warum? Aus gesundheitlichen Gründen, heißt es 
auf Nachfrage aus dem Kölner Erzbistum. In Es-
sen heißt der Bischof Hubert Luthe. Zuvor war 
Luthe Weihbischof in Köln. A. gibt vor, ihn zu 
kennen. Das Erzbistum Köln lässt seinen Pro-

blempriester gerne ziehen. Am 7. Februar 2001 notiert der damalige 
Kölner Personalchef Johannes Bastgen: Die Personalverantwortli-
chen des Bistums Essen sind über die »Situation von Pfarrer A.« in-
formiert.

Und so heißen sie ihren neuen Ruhestandsgeistlichen am 11. März 
2002 offiziell im Bistum Essen willkommen. A. bezieht eine Woh-
nung in der Pfarrgemeinde St. Joseph in Bochum-Wattenscheid. 
Dann erreichen Gerüchte über A.s Münsteraner Missbrauchsbiogra-
fie die Gemeinde. Ein Ehepaar wendet sich vertraulich an die Bis-
tumsverwaltung, ist besorgt, weil in A.s Nähe Kinder wohnen. 

Die Essener Bistumsverwaltung ist ebenfalls besorgt, nur aus an-
deren Gründen: Dort fürchten sie, dass es einen Skandal gibt. Dass 
A. rückfallgefährdet ist, scheinen die Verantwortlichen nicht glauben 
zu können oder zu wollen. Schließlich bittet der Personaldezernent 
ihn zum Gespräch. Der ist bereit, seinen ehemaligen Therapeuten 
von der ärztlichen Schweigepflicht zu entbinden, damit dieser ihm 
die Unbedenklichkeit bescheinigt und das Ehepaar beruhigt ist.

Am 30. August 2002 geht die »Nervenärztlich-psychotherapeuti-
sche Stellungnahme« in der Bistumsverwaltung ein. Sie ist etwas 
mehr als eine Seite lang. Demnach wurde die Therapie 1993 erfolg-
reich beendet. Seitdem habe der Arzt, wie er zugibt, von Treffen auf 
der Straße abgesehen, seinen Ex-Patienten neun Jahre nicht gesehen. 
Dennoch ist er sicher: »Gegenwärtig keine Gefahr, die von Herrn A. 
ausgehen könnte.«

Simon Friede, Sexualpädagoge und Interventionsbeauftragter des 
Bistums Essen, ist entsetzt von der Stellungnahme. Nach heutigem 
Stand der Forschung, erklärt er, sei die Gefahr hoch, dass ein pädo-
philer Täter wieder übergriffig wird, wenn die Rahmenbedingungen 
dies erlauben. Kurz: A. war 2002 noch immer gefährlich.

Doch die Stellungnahme des Arztes reicht aus, das besorgte Ehe-
paar ruhigzustellen. Vorerst. Zudem hält die Personalkonferenz des 
Bistums Essen in ihrem Protokoll vom 10. September fest: A. soll im 
Bistum keine seelsorgerischen Aufgaben bekommen. Nur scheint 
man in St. Joseph nichts davon zu wissen. Am 26. November schreibt 
das Ehepaar erneut: Die Entscheidung von A., in die »räumliche 
Mitte« der Gemeinde zu ziehen und den Pfarrer bei seiner täglichen 
Arbeit, der Seelsorge, zu unterstützen, sei nicht glücklich. A. solle 
sich einen anderen Wirkungskreis suchen. Sollte die Bistumsleitung 
anders befinden, schreibt das Ehepaar, sei es bereit, dies zu akzeptie-
ren und zu schweigen. 

Am 2. Januar 2003 bedankt sich der Essener Personalverantwort-
liche bei dem Paar, dass es »für sich selbst« die »Klarheit gewonnen« 
habe, »dass Sie weder eine Kontrolle ausüben können noch Ihnen 
Entscheidungskompetenz über den Verbleib von Pfarrer A. zu-
kommt«. Der Briefverkehr bricht ab. Auch das gehört zur Wahrheit: 
Laien akzeptierten kirchliche Autoritäten zu lange. Sie gehorchten, 
wenn Gehorsam eingefordert wurde. Und schwiegen, wenn Schwei-
gen angebracht schien.

Und A. half derweil weiter aus in St. Joseph.
Mehr noch: Am 25. August 2008 bekommt er Post vom Bischof. 

Dieser heißt nun Felix Genn und schreibt A., dass er von ihm erwarte, 
sich auch weiterhin als Priester in die Gemeindearbeit einzubringen. 
Wusste Genn von der Vorgeschichte A.s? Oder dem Beschluss der Per-
sonalkonferenz von 2002? Es habe sich bei dem Brief von 2008 um 
ein Standardschreiben an alle Ruhestandsgeistlichen gehandelt, heißt 
es heute auf Nachfrage aus dem Generalvikariat in Münster. Von der 
Causa A. habe der Bischof nichts gewusst. Über die Situation der 
Missbrauchstäter im Bistum Essen sei er nicht informiert gewesen. 

Und dann ist Genn weg. 2009 wechselt er das Bistum und wird 
Bischof von Münster. In Essen folgt ihm im Dezember der Münstera-
ner Weihbischof Franz-Josef Overbeck nach – und muss bald seine 
erste Bewährungsprobe bestehen. 

Im Januar 2010 erschüttert die Nachricht von Missbrauchsfällen 
am Berliner Canisius-Kolleg die Welt. In Essen setzt der neue Bi-
schof für den 9. März eine Personalkonferenz zum Thema Miss-
brauch an. Auch der Fall A. wird verhandelt. »Zurzeit kein Hand-
lungsbedarf«, wird protokolliert. 

A. wird vom Erzbistum Köln bezahlt. Er ist im Ruhestand. Er hat 
offiziell kein Amt als Geistlicher. Dennoch arbeitet er als Seelsorger 
in St. Joseph in Wattenscheid, ein erfahrener, alter Pfarrer, der mit-
hilft – in einer Vertrauensposition. 

2014 ruft das Bistum Essen auf Initiative des damaligen Inter-
ventionsbeauftragten die »AG Bewährung« ins Leben. Ein Ordens-
geistlicher wird beauftragt, alle Missbrauchstäter aufzusuchen, nach 
ihren Lebensumständen zu fragen und Overbeck Bericht zu erstat-
ten. A. bekommt dreimal Besuch: 2015, 2016 und 2018. In allen 
Berichten, schreiben die Gutachter von Westpfahl, Spilker, Wastl, sei 
der Ordensgeistliche zu der Erkenntnis gelangt, dass A. nicht zu sei-
ner Verantwortung stehe. 

N iemand tut etwas. Die Verantwortlichen in Köln unter 
Kardinal Meisner kümmern sich nicht um ihren Pries-
ter. Hamburgs Erzbischof Stefan Heße, von 2006 bis 
2012 Meisners Personalchef, sagt heute: »Es handelt 
sich um einen sehr komplexen Fall mit einer langen 

Geschichte, an dem mehrere Diözesen beteiligt waren und sind. Die 
Tatsache, dass jetzt ein kirchenrechtliches Verfahren läuft, ist positiv 
zu bewerten, legt aber den Schluss nahe, dass genau dies damals an 
verschiedensten Stellen versäumt worden ist.« Es wirkt, als spreche da 
ein Unbeteiligter. 

Im September 2014 folgt in Köln auf Joachim Meisner Rainer 
Maria Woelki als Erzbischof, und auch er tut jahrelang nichts. 

Derweil schaut Overbeck in Essen immer noch nicht in die Akte. 
Seine Bewährungsprobe: Was den Fall A. betrifft, ist Overbeck 
durchgefallen. Immerhin steht er dazu. »Das ist mein Versagen«, er-
klärt er im C&W-Interview. »Ich habe Schuld auf mich geladen.« 

Aber jetzt will Overbeck vor die Gemeinde in Wattenscheid tre-
ten. Als Bischof, der lernen will. Als Aufklärer, der ein eigenes Gut-
achten zum Fall A. veröffentlichen wird. Doch wie wird das ankom-
men, in einer Zeit, da Woelki eine Untersuchung über den Miss-
brauch im Erzbistum Köln unter Verschluss hält? Gemacht wurde 
die von denselben Anwälten, die den Fall A. untersucht haben.

Wann Woelki erstmals vom Fall A. erfuhr, will oder kann seine 
Pressestelle auf Nachfrage heute nicht sagen: »Uns liegen zu dieser 
Frage leider keinerlei Informationen vor.« Immerhin ist Woelki der 
erste Bischof, der A. zur Verantwortung gezogen hat. Am 21. Juli 
2019 untersagte er ihm per Dekret die Ausübung seines priesterli-
chen Amtes. Am 28. Oktober 2019 meldete er den Fall an die Glau-
benskongregation in Rom. Dort läuft nun ein kirchliches Strafver-
fahren – nach zwei Verurteilungen durch weltliche Gerichte, nach 
etlichen Warnungen, die ignoriert wurden, nach Jahrzehnten der 
Vertuschung, in denen A. in der Vertrauens- und Machtposition des 
Priesters blieb. Und nachdem er ins Altenheim gezogen ist, weg aus 
Wattenscheid. »Dort wurde er«, wie das Erzbistum Köln auf Nach-
frage schreibt, »ohne offiziellen Auftrag in einer Seniorenresidenz 
wieder in der Seelsorge tätig.«

Doch kehren wir noch einmal zurück nach St. Joseph. Hier wird 
A. im Frühling 2015 nach »13-jährigem Wirken«, wie die Lokal-
presse schreibt, mit einer heiligen Messe in den »verdienten Ruhe-
stand« verabschiedet. Der Kirchenchor singt die »Missa Festiva« von 
Christopher Tambling. Eine Online-Bildergalerie hält den Moment 
fest für die Ewigkeit: A. im vollen Ornat. A. feiert Eucharistie. A. 
bekommt nachher ein Geschenk überreicht bei der Feier im Pfarr-
heim. Er lächelt. Er ist sichtlich gerührt.
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St. Joseph in Bochum-Wattenscheid. Hier half A. als 
Pfarrer im Ruhestand zwischen 2002 und 2015.

Die Gutachten 

Köln: Das Erzbistum gab 2018 ein 
Gutachten bei der Münchner Kanzlei 

Westpfahl, Spilker, Wastl in Auftrag. Es 
sollte Namen von Kirchenhierarchen 
nennen, die sexualisierte Gewalt ver-

tuschten, Täter laufen ließen oder sich 
nicht um Betroffene kümmerten. Das 
Gutachten ist fertig, aber Kardinal Rai-
ner Maria Woelki will es doch nicht ver-
öffentlichen. Er lässt den Kölner Anwalt 
Björn Gercke von vorn anfangen. West-
pfahl, Spilker, Wastl haben auch Son-
dergutachten erstellt. Eins untersucht 
auf 14 Seiten den Fall A., der in den 

Bistümern Köln, Münster und Essen ar-
beitete. Auch dieses Dokument hält 

Woelki unter Verschluss, es liegt jedoch 
C&W vor.

Essen: Das Ruhrbistum hat die Kölner 
Kanzlei Axis beauftragt, sich mit dem 

Fall A. zu befassen. Bischof Franz-Josef 
Overbeck will das Gutachten diese Wo-
che veröffentlichen. Darin wird rekon-
struiert, warum A. in der Seelsorge in 

Bochum-Wattenscheid arbeiten konnte. 
Verantwortung wird nicht explizit na-

mentlich zugewiesen. 

Münster: Wissenschaftler um den His-
toriker Thomas Großbölting von der 
Uni Münster untersuchen Missbrauch 

im Bistum und den Umgang damit. Die 
Forscher befassen sich auch mit dem 

Fall A. Die Studie soll 2021 erscheinen.
 

Aachen: Gerade veröffentlichten 
Westpfahl, Spilker, Wastl ein Gutachten 
und übergaben es Auftraggeber Bischof 
Helmut Dieser. Die Anwälte gehen von 
81 Tätern aus. Denen sei die Kirche mit 
»unverdienter Milde« begegnet. Persön-

liche Verantwortung sieht das Gut-
achten unter anderem beim früheren 

Bischof Heinrich Mussinghoff. 
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